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Schwerbehindertenvertretung darf
Krankmeldung nicht weiterleiten

Liebe Personalrétin, lieber Personalrat,

Sie kennen das: Die Dienststelle informiert Sie lber eine ge-
plante MaBnahme — und oft bleibt dann nur noch wenig BEAMTENRECHT
Zeit, um sich einzuarbeiten, nachzubessern, Kompromisse
zu verhandeln. Immer wieder geraten Personalrate in die
defensive Rolle: Sie priifen, reagieren, intervenieren — aber
gestalten selten selbst. Dabei liegt genau hier eine Ihrer

Rechtsextreme Inhalte in sozialen Medien
konnen lhre Kollegen schnell
den Beamtenstatus kosten

groBten Starken: die Initiativrechte des Personalrats. WISSENSWERT

Initiativrechte sind keine theoretische Spielerei. Sie sind Aus- Zweifel an Zeugen - Gericht verlangt

druck eines aktiven, lebendigen Personalrats. Und sie zeigen nachvollziehbare Aussagen

allen Kolleginnen und Kollegen: Wir stehen nicht nur dane-

ben — wir stehen fiir euch ganz vorn. LESERFRAGE

Nutzen Sie dieses Recht — fiir lhre Kolleginnen und Kollegen. «Diirfen Personalratsunterlagen vor

h der Ubergabe geschwarzt werden?”
re

HATTEN SIE’'S GEWUSST?

\)J.Gc\"a MO\& Diirfen Sie abends ins Dienstgebaude? ............

Chefredakteurin
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG

Dienstwagenentzug wahrend Kiindigungsfrist | Lesezeit 3 Minuten

Arbeitnehmer hat Anspruch auf Entschadigung fur
entzogenen Dienstwagen

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hat sich mit der Frage beschaftigt, ob ein Arbeit-
geber den Dienstwagen eines Arbeitnehmers nach einer Freistellung wahrend der Kiindigungsfrist
einfach entziehen darf. Das Gericht hat entschieden: Nein — und sprach dem Arbeitnehmer eine Ent-
schadigung zu. Ein interessanter Fall auch fiir Sie als Personalrat, da solche Falle in der Praxis immer

wieder passieren (22.5.2025, Az. 5 SLa 249/25).

Entzug des Dienstwagens am Tag nach der
Eigenkiindigung

Der Fall: Ein Gebietsleiter kiindigte sein Arbeitsverhaltnis zum
30.11.2024 mit der vertraglich vereinbarten Frist von 6 Monaten.
Bereits einen Tag nach Eingang der Kiindigung stellte ihn seine
Arbeitgeberin — ein Unternehmen — einseitig mit Schreiben vom
31.5.2024 frei. Gleichzeitig forderte die Arbeitgeberin ihn auf, den
Dienstwagen bis Ende Juni 2024 zuriickzugeben.

Dieser Dienstwagen war das einzige Fahrzeug des Mitarbeiters, er
stand ihm auch zur privaten Nutzung zur Verfiigung. Einen Aus-
gleich flir den Entzug zahlte das Unternehmen nicht.

Im Arbeitsvertrag war geregelt, dass die Arbeitgeberin berechtigt
sei, den Arbeitnehmer bei oder nach einer Kiindigung — egal, von
welcher Seite — unter Fortzahlung der Vergiitung von der Arbeit
freizustellen. Weitere Voraussetzungen enthielt die Klausel nicht.
Im Dienstwagenvertrag gab es eine sogenannte Widerrufsklausel.

Arbeitnehmer forderte Entschadigung

Der Arbeitnehmer klagte daraufhin eine Entschadigung in Hohe
von 510 € pro Monat fiir die 5 Monate Juli bis November 2024
ein — insgesamt 2.550 € zuzlglich Zinsen.

Das Urteil: Das LAG gab dem Arbeitnehmer in vollem Umfang
recht. Es stellte klar: Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf Entscha-
digung fiir den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. November 2024 in
Hohe von jeweils 510 € monatlich. Der Grund dafiir liegt in der
rechtswidrigen Entziehung der privaten Nutzungsméglichkeit des
Dienstwagens.

Das Gericht begriindet seinen Entschadigungsanspruch mit den
Vorschriften der §§ 280, 283 und 286 ff. Biirgerliches Gesetzbuch
(BGB). Danach ist ein Schadenersatz fallig, wenn eine vertraglich
geschuldete Leistung — hier die Gestellung eines Dienstwagens —
ohne rechtfertigenden Grund nicht mehr erbracht wird.

Freistellung und Dienstwagenentzug waren nicht
rechtens

Konkret bedeutet das: Die Arbeitgeberin war nicht berechtigt, den
Mitarbeiter einfach freizustellen und in diesem Zusammenhang
den Dienstwagen zu entziehen. Zwar sah der Arbeitsvertrag eine
entsprechende Klausel vor. Diese war aber nach § 307 BGB un-
wirksam.

Die Regelung erlaubte der Arbeitgeberin ndmlich eine Freistellung
des Mitarbeiters ohne jede Begriindung. Sie stellt damit eine un-
angemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers dar. Solche
Klauseln verstoBen gegen grundlegende arbeitsrechtliche Prinzi-

pien und sind mit dem anerkannten Beschaftigungsanspruch nicht
vereinbar.

Beschaftigungsanspruch auch bei Kiindigung

Der Beschaftigungsanspruch eines Arbeitnehmers besteht grund-
satzlich bis zum Ende des Arbeitsverhéltnisses — also auch wah-
rend der Kiindigungsfrist. Dieser Anspruch beruht auf einer ge-
festigten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und wird aus
dem allgemeinen Zivilrecht (konkret aus § 242 BGB) sowie den
Grundrechten aus Art. 1 und 2 Grundgesetz abgeleitet.

Das heiBt: Ein Arbeitnehmer hat ein Recht darauf, wahrend des
bestehenden Arbeitsverhaltnisses weiterbeschaftigt zu werden —
auch nach einer Kiindigung. Der Arbeitgeber kann sich davon nur
unter bestimmten Bedingungen l6sen, etwa wenn konkrete Griin-
de wie die Gefahr der Weitergabe von Geschaftsgeheimnissen
oder Konkurrenzaktivitaten vorliegen. Die Klausel im Arbeitsver-
trag, die eine Freistellung ohne solche konkreten Griinde erlaubt,
verletzt das gesetzlich verankerte Transparenzgebot. Eine solche
Regelung ist daher laut Gericht unwirksam.

Keine automatische Freistellung bei Kiindigung

Nach Ansicht des LAG darf eine Freistellung nicht zur Regel wer-
den. Vielmehr bleibt der Regelfall, dass Arbeitnehmer auch nach
einer Kiindigung weiterarbeiten diirfen. Eine Freistellung darf nur
erfolgen, wenn nachvollziehbare und konkrete Interessen des Ar-
beitgebers dies erforderlich machen.

Die in diesem Fall verwendete Vertragsklausel verkehrte das Ver-
haltnis von Regel (Beschaftigung) und Ausnahme (Freistellung).
Das LAG stellte zudem klar, dass selbst die in der Rechtsprechung
vereinzelt vertretene Gegenmeinung nicht {iberzeugen kénne. Sie
libersehe die hohe Bedeutung des Beschaftigungsanspruchs, der
fast den Rang eines gesetzlichen Anspruchs habe.

=2 FAZIT

Keine Freistellung , auf Vorrat”

Das Urteil des LAG Niedersachsen ist ein starkes Signal
fiir den Schutz von Arbeitnehmerrechten. Personalra-
te sollten wissen: Arbeitgeber diirfen Mitarbeiter nicht
ohne konkreten Grund freistellen — selbst wenn der Ar-
beitsvertrag eine scheinbar klare Klausel enthélt. Solche
Klauseln sind haufig unwirksam. Fiir den Entzug von Zu-
satzleistungen muss es triftige Griinde geben. Fehlen die-
se, kann eine Entschadigung verlangt werden.
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ARBEITSRECHT

Sexismus am Arbeitsplatz | Lesezeit 3 Minuten

Auflosung des Arbeitsverhaltnisses nach
Machtmissbrauch durch Geschaftsfiihrer

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Koln hat entschieden, dass eine Arbeitnehmerin nicht mehr ver-
pflichtet ist, ihr Arbeitsverhaltnis fortzusetzen, nachdem der Geschaftsfiihrer sie massiv sexistisch
und herabwiirdigend behandelt hat. Das Gericht sprach ihr eine hohe Abfindung zu - als Ausgleich

und Genugtuung (9.7.2025, Az. 4 SLa 97/25).

Der Fall: Eine Arbeitnehmerin klagte erfolgreich gegen eine Kiindi-
gung durch ihre Arbeitgeberin. Hintergrund war ein tiefgreifender
Konflikt mit dem Geschaftsfiihrer. Dieser hatte sich der Klagerin
gegeniiber mehrfach sexistisch, respektlos und entwiirdigend ge-
auBert. Seine Worte und sein Verhalten (iberschritten jede Grenze
eines respektvollen Umgangs.

Doch damit nicht genug: Nachdem sich die Beziehung zwischen
dem Geschéftsfiihrer und der Arbeitnehmerin — offenbar war auch
ein privater Kontakt vorhanden — verschlechtert hatte, setzte er
sie zusatzlich mit arbeitsrechtlichen Sanktionen unter Druck. Er
drohte ihr Konsequenzen an, sollte sie sich nicht weiter , koope-
rativ” verhalten. SchlieBlich wurde das Arbeitsverhaltnis durch die
Arbeitgeberin gekiindigt.

Die Mitarbeiterin erhob Kiindigungsschutzklage. Noch bevor in-
haltlich tber die Wirksamkeit der Kiindigung entschieden werden
konnte, erkannte die Arbeitgeberin die Klage an — ohne nahere
Begriindung. Damit stand fest: Die Kiindigung war unwirksam.

Trotz dieses Erfolgs wollte die Klagerin nicht an ihren Arbeitsplatz
zurlickkehren. Sie beantragte daher, das Arbeitsverhéltnis aufzu-
[6sen und ihr eine Abfindung zuzuerkennen.

Das Urteil: Das Arbeitsgericht Bonn hatte der Frau bereits eine Ab-
findung in Héhe von 70.000 € zugesprochen und das Arbeitsver-
héltnis aufgelost. Es begriindete diese Entscheidung damit, dass
es der Arbeitnehmerin unter den gegebenen Umstanden nicht zu-
mutbar sei, weiter fiir die Arbeitgeberin tatig zu sein.

Das LAG Koln bestatigte im Wesentlichen die Entscheidung der
Vorinstanz. Es reduzierte lediglich den Abfindungsbetrag leicht auf
68.154 €. Der Grund war eine etwas andere Berechnungsgrund-
lage, nicht aber eine inhaltliche Korrektur.

Das Gericht stellte deutlich klar: Die Arbeitnehmerin hatte in
diesem Fall ein Recht auf die Aufldsung ihres Arbeitsverhaltnis-
ses nach § 9 Kiindigungsschutzgesetz. Denn das Verhalten des
Geschaftsfiihrers hatte sie nicht nur in ihrer beruflichen Rolle,
sondern auch in ihrer Wiirde und Personlichkeit schwer verletzt.
Besonders schwer wog dabei der gezielte Missbrauch der Macht-
stellung durch den Geschéftsfiihrer. Er nutzte seine Position nicht
nur, um personliche Interessen durchzusetzen, sondern auch, um
die Klagerin unter Druck zu setzen und zu demiitigen.

Fr die Richter stand fest, dass die Arbeitnehmerin aufgrund dieses
Verhaltens eine posttraumatische Belastungsstérung entwickelt
hatte. Seit Mai 2024 war sie deshalb dauerhaft arbeitsunfahig.

Abfindung als Ausgleich fiir Personlichkeitsverletzung

Ublicherweise wird eine Abfindung gezahlt, um wirtschaftliche
Nachteile nach einer Kiindigung auszugleichen. In diesem Fall
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diente sie zusatzlich als eine Art Genugtuung — dhnlich einem
Schmerzensgeld.

Das Gericht stellte fest, dass die Hohe der Abfindung auch des-
halb besonders deutlich ausfallen musste, um dem Unrecht, das
der Arbeitnehmerin widerfahren war, angemessen Rechnung zu
tragen. Die sexistischen und willkiirlichen AuBerungen verletzten
das Personlichkeitsrecht der Klagerin in erheblicher Weise.

Zudem sah das Gericht es als erwiesen an, dass die Kiindigung
durch die Arbeitgeberin rein aus sachfremden Motiven erfolgt war.
Es handelte sich also nicht um eine sozial gerechtfertigte Kiindi-
gung. Auch das erhohte die Abfindungssumme.

Keine Entlastung durch urspriinglichen
Weiterbeschaftigungsantrag

Die Arbeitgeberin versuchte im Berufungsverfahren, die Auflésung
des Arbeitsverhaltnisses zu verhindern. Sie argumentierte, die Ar-
beitnehmerin habe urspriinglich einen Antrag auf Weiterbeschaf-
tigung gestellt und damit selbst signalisiert, dass eine Riickkehr
zum Arbeitsplatz moglich sei.

Das Gericht lie diese Argumentation jedoch nicht gelten. Es stell-
te klar: Eine solche friihere Willensbekundung schlieBt nicht aus,
dass sich die Sichtweise einer betroffenen Person im Verlauf eines
Verfahrens andern kann — insbesondere, wenn neue Umstande be-
kannt werden oder sich die psychische Belastung verstarkt.

Gerade bei gravierenden Vorféllen wie sexualisierter Diskriminie-
rung und Machtmissbrauch sei es nachvollziehbar, wenn eine Be-
troffene ihre Haltung iiberdenkt.

© MEINTIPP

So helfen Sie betroffenen Kolleginnen und
Kollegen:

¢ Nehmen Sie Hinweise auf unangemessenes Verhalten
von Fithrungskraften ernst.
Fordern Sie eine offene Gesprachskultur in lhrer
Dienststelle, in der sich Betroffene friihzeitig anver-
trauen kénnen.
Achten Sie auf die psychische Belastung von Mitarbei-
tenden, die sich gegen Diskriminierung wehren.
Unterstiitzen Sie Betroffene aktiv, auch bei der Ent-
scheidung, ob eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnis-
ses iliberhaupt zumutbar ist.
Setzen Sie sich fiir eine Sensibilisierung der Fiihrungs-
ebene im Umgang mit Machtverhaltnissen und per-
sonlichen Grenzen ein.



erfolgreich

Der starke Vorsitz — So fiihren Sie lhren Personalrat

Als Vorsitzender oder Vorsitzende des Personalrats tragen Sie viel Verantwortung. Sie sind nicht
nur die erste Ansprechperson fiir die Dienststelle, sondern auch fiir die Kolleginnen und Kollegen
im Gremium. lhre Aufgabe ist es, die Interessen der Beschaftigten durchzusetzen - klar, verbindlich

und l6sungsorientiert.

Gleichzeitig erwartet lhr Gremium von lhnen, dass Sie gut orga-
nisieren, fair moderieren und die Gruppe zusammenhalten. Eine
anspruchsvolle Rolle — aber auch eine, in der Sie viel bewegen
kdnnen.

Eine lhrer wichtigsten Aufgaben ist die Kommunikation. Nach in-
nen bedeutet das: Sie informieren lhre Kolleginnen und Kollegen
im Personalrat regelmaBig, verstandlich und vollstéandig iber alle
wichtigen Themen.

Sie achten darauf, dass alle mitgenommen werden — auch die-
jenigen, die sich nicht laut zu Wort melden. Vergessen Sie dabei
auch nicht die Kolleginnen und Kollegen, die eine Sitzung des Gre-
miums — mit oder ohne Entschuldigung — versdumt haben.

Nach auBen heiit Kommunikation: Sie vertreten die Positionen
des Personalrats gegeniiber der Dienststelle mit Klarheit und
Nachdruck. Dabei ist es wichtig, auch in schwierigen Situationen
ruhig zu bleiben, Kritik sachlich zu formulieren und nie das Ziel aus
den Augen zu verlieren: die Interessen der Beschaftigten wirksam
zu vertreten.

Als Vorsitzende oder Vorsitzender laden Sie zu den Sitzungen des
Personalrats ein, setzen die Tagesordnung fest und leiten die Sit-
zung. Je besser Sie vorbereitet sind, desto reibungsloser lauft die
Sitzung.

Klare Tagesordnungspunkte, ein strukturierter Zeitplan und eine
offene Diskussionskultur helfen dabei, gute Ergebnisse zu erzielen.
Achten Sie darauf, dass alle zu Wort kommen — aber auch, dass
Entscheidungen getroffen werden. Denn Fiihrung heif3t auch: Ver-
antwortung iibernehmen und zu einem Abschluss kommen.

Ein starker Vorsitz erkennt: Ein guter Personalrat lebt vom Team-
geist. Fordern Sie eine Kultur des Miteinanders. Horen Sie aktiv zu,
vermitteln Sie bei Meinungsverschiedenheiten und schaffen Sie
Raum fiir unterschiedliche Perspektiven.

Wichtig ist, dass alle Mitglieder ihre Starken einbringen kénnen —
sei es bei der Analyse von Unterlagen, bei Gesprachen mit Be-
schaftigten oder im Kontakt zur Dienststelle. Als Vorsitz férdern Sie
diese Vielfalt — und sorgen so fiir ein starkes Team.

Ihre Rolle ist es auch, gegeniiber der Dienststelle als verlasslicher
und professioneller Verhandlungspartner aufzutreten. Das bedeu-
tet: Sie kennen die Rechte des Personalrats und bleiben auch dann
sachlich, wenn es mal knirscht.

Lassen Sie sich nicht einschiichtern, aber auch nicht provozieren.
Bleiben Sie verbindlich, aber klar in lhrer Haltung. So sichern Sie
dem Personalrat langfristig Respekt und Einfluss.

Ein starker Vorsitz denkt nicht nur im Hier und Jetzt, sondern hat
auch die Zukunft im Blick. Welche Themen werden wichtig? Wie
entwickelt sich die Dienststelle? Welche Herausforderungen kom-
men auf die Beschaftigten zu?

Mit einem guten Gespiir fir Entwicklungen, einem engen Draht
zur Belegschaft und regelmaBigen Gesprachen mit der Dienststel-
lenleitung konnen Sie friihzeitig Impulse setzen — und den Perso-
nalrat strategisch ausrichten.

S FfazIT

Klar fithren, fair bleiben, gemeinsam stark sein

Als Vorsitzende oder Vorsitzender pragen Sie die Arbeit
des Personalrats entscheidend. lhre Fiihrungsrolle ver-
langt Haltung, Klarheit und Organisationstalent — aber
auch Teamgeist, Offenheit und Fingerspitzengefiihl.

Also:

¢ Kommunizieren Sie offen und verlasslich — im Gremium und
mit der Dienststelle.

e Leiten Sie Sitzungen zielgerichtet, aber mit Raum fiir Be-
teiligung.

e Fordern Sie den Zusammenhalt im Team und erkennen Sie
individuelle Starken.

e Zeigen Sie Haltung und vertreten Sie die Interessen der Be-
schaftigten mit Nachdruck.

¢ Denken Sie strategisch und haben Sie kommende Herausfor-
derungen im Blick.

Behalten Sie auch in schwierigen Situationen den Uberblick und
treffen Sie Entscheidungen, die nachvollziehbar und gut be-
griindet sind. Gerade in Zeiten von Verdnderung oder Konflikten
braucht das Gremium eine Fiihrung, die Orientierung gibt und Si-
cherheit ausstrahlt.

Vergessen Sie nicht: Fiihrung im Personalrat bedeutet nicht Allein-
gang, sondern Verantwortung fiir das Ganze. Beziehen Sie das
Gremium ein, fordern Sie Diskussionen — und sorgen Sie dafiir,
dass aus Meinungsvielfalt tragfahige Beschliisse werden.

So machen Sie Ihren Personalrat zu einem starken, handlungsfahi-
gen Gremium — und geben den Beschéftigten eine starke Stimme.



SCHWERPUNKTTHEMA

Was Sie als Personalrat von sich aus anstof3en
diirfen - Initiativrechte mit Beispielen aus der Praxis

Als Personalratsmitglied sind Sie nicht darauf angewiesen, auf Vorschlage der Dienststellenleitung
zu warten. Das Personalvertretungsgesetz raumt lhnen zahlreiche Initiativrechte ein: Sie diirfen
Missstande aufgreifen, neue Regelungen verlangen oder Verbesserungen ansto3en — und das ganz
unabhangig davon, ob die Dienststelle selbst aktiv wird.

Dieser Beitrag zeigt lhnen anhand vieler Praxisbeispiele, wie Sie
Ihre Initiativrechte effektiv nutzen kénnen, um die Arbeitshedin-
gungen in lhrer Dienststelle konkret zu verbessern.

Ihnen steht nach § 77 Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG)
ein Initiativrecht als Personalrat zu. In den Personalvertretungsge-
setzen der Bundeslander finden sich entsprechende Regelungen.

Beantragen Sie als Personalrat danach eine MaBnahme, die nach
den §§ 78 bis 80 lhrer Mitbestimmung unterliegt, haben Sie sie
schriftlich oder elektronisch der Leiterin oder dem Leiter der
Dienststelle vorzuschlagen und zu begriinden. Dabei handelt es
sich um die Mitbestimmung in

e Personalangelegenheiten,
e sozialen Angelegenheiten und
e organisatorischen Angelegenheiten.

Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle soll iber den Antrag
nach Abs. 1 innerhalb von 6 Wochen unter Angabe der Griinde
entscheiden oder, wenn die Einhaltung der Frist nicht méglich ist,
einen Sachstandshinweis erteilen. Entspricht die Leiterin oder der
Leiter der Dienststelle dem Antrag nicht oder nicht in vollem Um-
fang, so geht es je nach Gesetzeslage entweder in das Stufenver-
fahren oder in die Einigungsstelle.

Immer dort, wo das Gesetz dem Personalrat ein Mitbestimmungs-
recht zuweist, haben Sie das Recht, selbst Vorschlage zu unter-
breiten. Das bedeutet: Sie miissen nicht nur reagieren — Sie diirfen
und sollen mitgestalten. Lehnt die Dienststelle Ihren Vorschlag ab,
konnen Sie die Einigungsstelle anrufen.

Beispiele aus der Praxis:

e Flexible Arbeitszeitregelungen vorschlagen: Sie mochten
Kolleginnen und Kollegen mit Betreuungspflichten entgegen-
kommen und schlagen Gleitzeit ohne Kernzeit vor.

e Dienstplane mit Planungssicherheit: Sie fordern eine Rege-
lung, wonach Dienstplane mindestens 2 Wochen im Voraus
veroffentlicht werden miissen.

e Losungen bei Shared Desks erarbeiten: Bei der geplanten
Einfiihrung von Shared Desks schlagen Sie vor, verbindliche
Buchungsregeln festzulegen und Ruhezonen zu schaffen.

e Ordnung in der Dienststelle gestalten: Sie beantragen,
dass private Telefonate kiinftig nur noch in bestimmten Be-
reichen gefiihrt werden diirfen — um die Konzentration im
GroBraumbiiro zu verbessern.

e Arbeitsschutz starken: Sie fordern CO-Ampeln fiir schlecht
beliiftete Raume und die Beschaffung von Luftreinigern —
auch als MaBnahme gegen Infektionen.

Dienstvereinbarungen sind das zentrale Instrument der vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit. Sie konnen als Personalrat jederzeit
Vorschlage fiir neue Dienstvereinbarungen machen — zu allen mit-
bestimmungspflichtigen Themen. Lehnt die Dienststelle ab, steht
Ihnen auch hier der Weg zur Einigungsstelle offen.

Beispiele aus der Praxis:

¢ Regelungen zum mobilen Arbeiten entwickeln: Sie
maochten Homeoffice transparent und gerecht gestalten und
schlagen eine Dienstvereinbarung zu Erreichbarkeit, Arbeits-
zeiterfassung und Datenschutz vor.

e Digitale Erreichbarkeit begrenzen: Sie bringen eine Dienst-
vereinbarung auf den Weg, die ein Recht auf Nichterreich-
barkeit auBerhalb der Arbeitszeit festlegt.

e Kiinstliche Intelligenz mitgestalten: Sie beantragen eine
Dienstvereinbarung zum Einsatz Kl-gestlitzter Software in
der Leistungsbewertung, um Diskriminierung zu verhindern.

o Betriebliches Eingliederungsmanagement regeln: Sie
regen eine verbindliche Einbindung des Personalrats und der
Schwerbehindertenvertretung beim BEM an.

Auch wenn hier keine Mitbestimmung des Personalrats vorgese-
hen ist, konnen Sie doch jederzeit Vorschlage zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen machen. Die Dienststelle muss sich mit lhren
Anregungen auseinandersetzen, sie priifen und begriinden, wenn
sie nicht folgen will.

Beispiele aus der Praxis:

e Pausenraume verbessern: Sie schlagen vor, Aufenthaltsrau-
me mit bequemen Mébeln und funktionierenden Kiichenge-
raten auszustatten.

e Riickzugsraume fiir stillende Miitter schaffen: Sie regen
an, einen geschiitzten Raum fiir stillende Beschaftigte einzu-
richten.

e Jobréder auch fiir Teilzeitkréfte anbieten: Sie beantragen,
dass auch Beschaftigte mit geringer Wochenarbeitszeit ein
Dienstfahrrad erhalten konnen.

¢ Kantinenangebot verbessern: Sie fordern eine Mitarbeiter-
befragung zur Essensqualitat und schlagen ein Pilotprojekt
flir ein gestinderes Mentiangebot vor.

e Gesundheitstage etablieren: Sie beantragen eine jahrliche
Praventionsveranstaltung mit Fachvortragen und Workshops
zur psychischen Gesundheit.

e Forderung der schwerbehinderten Kollegen: Beantragen
Sie die barrierefreie Gestaltung des Dienstgebaudes.



4. Initiativrechte bei personellen EinzelmaBBnahmen
(informell)

Hier liegt das formale Initiativrecht in der Regel bei der Dienst-
stelle. Dennoch kénnen Sie als Personalrat auch in diesem Bereich
gestaltend tatig werden — etwa durch Hinweise, Bitten oder Emp-
fehlungen.

Beispiele aus der Praxis:

e Interne Ausschreibungen fordern: Sie schlagen vor, eine
vakante Stelle zundchst intern auszuschreiben, um Karriere-
moglichkeiten zu er6ffnen.

e Inklusion fordern: Sie sprechen sich fiir die Einstellung eines
schwerbehinderten Bewerbers aus und verweisen auf die
gesetzliche Verpflichtung zur Forderung.

5. Initiativrecht beim Arbeits- und Gesundheitsschutz

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ein zentrales Handlungs-
feld des Personalrats. Sie diirfen hier nicht nur mitwirken, sondern
auch konkrete MaBnahmen vorschlagen — im Interesse aller Be-
schaftigten.

SCHWERPUNKTTHEMA

Beispiele aus der Praxis:

¢ Psychische Belastungen erfassen: Sie beantragen die
Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurteilung nach § 5
ArbSchG.

¢ Larm reduzieren: Sie schlagen MaBnahmen gegen Larm im
GroBraumbiiro vor — etwa Larmschutztrennwande.

e Barrierefreiheit bei Bauarbeiten sichern: Sie fordern, dass
wahrend Bauarbeiten ein barrierefreier Zugang zum Gebau-
de durch geeignete Zwischenlésungen sichergestellt wird.

=2 FAZIT

Rechte nutzen

Je konsequenter Sie von lhren Initiativrechten Gebrauch
machen, desto starker pragen Sie die Arbeitshedingun-
gen in lhrer Dienststelle mit. Seien Sie mutig — und nut-
zen Sie lhr Mandat!

Checkliste: Initiativrecht des Personalrats

Priifpunkte

1. Mir ist die Bedeutung des Initiativrechts bekannt.

Okay

Das Initiativrecht ist das Recht des Personalrats, von sich aus tatig zu werden. Sie miissen nicht erst auf eine Aufforderung des Dienst-
herrn warten, sondern konnen selbst Vorschlage machen, Antrage stellen oder Themen auf die Tagesordnung bringen.

2. Ich weiB, wann und wofiir der Personalrat das Initiativrecht nutzen kann.

Fir alle Angelegenheiten, die die Beschaftigten oder die Dienststelle betreffen. Typische Themen sind z. B.: Arbeitszeitregelungen,
Gesundheitsschutz, Gleichstellung, Arbeitsschutz, Personalentwicklung, Fortbildung, betriebliche Sozialleistungen, Arbeitsorganisation.

3. Mir ist klar, wie das Initiativrecht in der Praxis ablauft.

Ein oder mehrere Mitglieder des Personalrats bringen einen Vorschlag oder Antrag ein — das kann miindlich in der Sitzung oder
schriftlich erfolgen. Das Thema wird im Personalrat beraten und beschlossen. Danach kann der Antrag an den Dienstherrn weiter-

geleitet werden.

4. Ich kenne meine Rechte als Personalrat.

Der Dienstherr muss den Personalrat Gber die Initiative informieren und mit ihm beraten (Informations- und Beratungsrecht).

5. Das sollte ich bei der Ausiibung des Initiativrechts beachten.

Die Vorschldge sollten sachlich und konstruktiv formuliert sein. Die Rechte des Dienstherrn und anderer Beteiligter miissen respektiert

werden.

6. So dokumentiere ich als Personalrat die Nutzung des Initiativrechts.

Die Beschlussfassung im Personalrat muss im Sitzungsprotokoll festgehalten werden.

7. Ich weiB, was zu tun ist, wenn der Dienstherr nicht reagiert oder ablehnt.

Sie als Personalrat sollten zunéchst nachhaken und den Dialog suchen.

Gegebenenfalls kénnen Sie als Personalrat die zustandige Dienststelle oder eine libergeordnete Instanz informieren. Entweder kommt

es zum Stufenverfahren oder eine Einigungsstelle wird einberufen.

8. Mir ist klar, weshalb das Initiativrecht so wichtig ist.

Es ermdglicht lhnen als Personalrat, aktiv mitzuwirken und nicht nur passiv auf Vorschlage des Dienstherrn zu reagieren.

Zu finden unter unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Checkliste: Initiativrecht des Personalrats



		Prüfpunkte

		Okay



		1. Mir ist die Bedeutung des Initiativrechts bekannt. 

Das Initiativrecht ist das Recht des Personalrats, von sich aus tätig zu werden. Sie müssen nicht erst auf eine Aufforderung des Arbeitgebers warten, sondern können selbst Vorschläge machen, Anträge stellen oder Themen auf die Tagesordnung bringen. 

		



		2. Ich weiß, wann und wofür der Personalrat das Initiativrecht nutzen kann. 

Für alle Angelegenheiten, die die Beschäftigten oder den Betrieb betreffen. Typische Themen sind z. B.: Arbeitszeitregelungen, Gesundheitsschutz, Gleichstellung, Arbeitsschutz, Personalentwicklung, Fortbildung, betriebliche Sozialleistungen, Arbeitsorganisation. 

		



		3. Mir ist klar, wie das Initiativrecht in der Praxis abläuft. 

Ein oder mehrere Mitglieder des Personalrats bringen einen Vorschlag oder Antrag ein – das kann mündlich in der Sitzung oder schriftlich erfolgen. Das Thema wird im Personalrat beraten und beschlossen. Danach kann der Antrag an den Arbeitgeber weitergeleitet werden. 

		



		4. Ich kenne meine Rechte als Personalrat. 

Der Arbeitgeber muss den Personalrat über die Initiative informieren und mit ihm beraten (Informations- und Beratungsrecht).

		



		5. Das sollte ich bei der Ausübung des Initiativrechts beachten. 

Die Vorschläge sollten sachlich und konstruktiv formuliert sein. Die Rechte des Arbeitgebers und anderer Beteiligter müssen respektiert werden. 

		



		6. So dokumentiere ich als Personalrat die Nutzung des Initiativrechts. 

Die Beschlussfassung im Personalrat muss im Sitzungsprotokoll festgehalten werden. 

		



		7. Ich weiß, was zu tun ist, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert oder ablehnt.  

Sie als Personalrat sollten zunächst nachhaken und den Dialog suchen. Gegebenenfalls können Sie als Personalrat die zuständige Dienststelle oder eine übergeordnete Instanz informieren. Entweder kommt es zum Stufenverfahren oder eine Einigungsstelle wird einberufen.

		



		8. Mir ist klar, weshalb das Initiativrecht so wichtig ist. 

Es ermöglicht Ihnen als Personalrat, aktiv mitzuwirken und nicht nur passiv auf Vorschläge des Dienstherrn zu reagieren. 

		



		Zu finden unter www.adiuva.de 

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG

Handlungsspielraum eingeengt | Lesezeit 3 Minuten

nicht weiterleiten

Schwerbehindertenvertretung darf Krankmeldung

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Miinchen hat sich mit der Frage beschaftigt, ob ein Mitglied der
Schwerbehindertenvertretung (SBV) eine Krankmeldung fiir einen erkrankten schwerbehinderten
Kollegen an die Personalabteilung weiterleiten darf. Dabei ging es auch um die Grenzen der Auf-

gaben der SBV.

Die Richterinnen und Richter kamen zu dem Ergebnis: Die Weiter-
leitung ist nicht erlaubt — auch dann nicht, wenn der Betroffene
ausdriicklich darum bittet. Das Urteil wird fiir Sie als Personalrat
entsprechend gelten (LAG Miinchen, 5.12.2024, Az. 3 TaBV 56/24).

Der Fall: Ein im Betrieb gewahlter Vertreter der SBV hatte auf
Wunsch eines schwerbehinderten Kollegen eine Arbeitsunféahig-
keitshescheinigung (AU) per dienstlicher E-Mail an die Personal-
abteilung geschickt. Laut den betrieblichen Vorgaben des Arbeit-
gebers diirfen AU-Bescheinigungen nur personlich, per Post oder
per E-Mail von der erkrankten Person selbst eingereicht werden
— nicht durch Dritte.

Der Arbeitgeber wertete die E-Mail des Schwerbehindertenver-
treters als PflichtverstoB. Seiner Meinung nach habe dieser seine
dienstliche E-Mail firr eine private Botentatigkeit missbraucht. Die
Folge: Der Mitarbeiter erhielt eine Abmahnung. Diese wurde zwar
spater aus der Personalakte entfernt — trotzdem wollte der Be-
troffene rechtlich klaren lassen, ob er zur Weiterleitung berechtigt
war.

Er klagte vor dem Arbeitsgericht (ArbG) Miinchen mit dem Ziel,
feststellen zu lassen, dass

e er die AU-Bescheinigung weiterleiten darf,

o der Arbeitgeber ihm dies nicht verbieten darf und

e fiir den Fall einer Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld ver-
hangt werden kann.

Das Arbeitsgericht gab dem
Schwerbehindertenvertreter zunachst recht

Das ArbG Miinchen sah in der Unterstiitzung durch die Weiterlei-
tung der AU-Bescheinigung eine zuldssige Tatigkeit der SBV nach
§ 178 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Demnach sei es
Aufgabe der Vertretung, schwerbehinderte Menschen bei der Ein-
gliederung zu unterstiitzen, ihre Interessen zu vertreten und ihnen
beratend und helfend zur Seite zu stehen. Diese Unterstiitzung
umfasse auch einfache Hilfen wie die Ubermittlung einer Krank-
meldung — vor allem, wenn der schwerbehinderte Mensch darum
bittet.

Das Gericht stellte auBerdem klar, dass die Abmahnung eine un-
zulassige Behinderung der Arbeit der SBV darstelle. Dies verstoBe
gegen § 179 Abs. 2 SGB IX. Der Arbeitgeber wurde deshalb verur-
teilt, ein Ordnungsgeld zu zahlen, falls es erneut zu einer solchen
Behinderung kommen sollte.

Das LAG Miinchen widerspricht — und hebt die
Entscheidung auf

Das Urteil: In der nachsten Instanz entschied das LAG Miinchen
anders. Die Richterinnen und Richter gaben zwar zu, dass der An-
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trag des Schwerbehindertenvertreters formal zulassig war — in-
haltlich sei er aber unbegriindet. Eine AU weiterzuleiten, ist keine
Aufgabe, die ausdriicklich oder sinngemaB im Aufgabenkatalog
der SBV nach § 178 SGB IX geregelt ist.

Zwar sei der Aufgabenbereich der Vertretung grundsatzlich weit
gefasst. Die unterstiitzende Tatigkeit miisse aber in engem Zusam-
menhang mit einer besonderen Benachteiligung oder Erschwernis
stehen, die spezifisch behinderungsbedingt ist. Eine solche beson-
dere Betroffenheit war im vorliegenden Fall nicht erkennbar.

Das Gericht stellte fest: Es sei nicht ersichtlich, warum ein schwer-
behinderter Beschaftigter seine AU-Bescheinigung nicht selbst
per E-Mail an den Arbeitgeber senden kdnne, wenn er sie elekt-
ronisch an die SBV schicken konne. AuBerdem kénne auch jeder
nicht schwerbehinderte Beschaftigte durch eine akute Erkrankung
daran gehindert sein, seine AU selbst weiterzuleiten. Das sei kein
behindertenspezifisches Problem.

Der Gesetzgeber habe die Mdglichkeit, eine solche Unterstiit-
zungsleistung zu regeln, aber bewusst darauf verzichtet. Weder im
Entgeltfortzahlungsgesetz (§ 5 EFZG) noch im SGB IX finde sich
eine entsprechende Regelung.

Auch die weiteren Antrage wurden abgelehnt

Da die Weiterleitung nicht zu den Aufgaben der SBV zahlt, war
auch der zweite Antrag — dass der Arbeitgeber dies nicht verbieten
diirfe — unbegriindet. Wenn eine Tatigkeit nicht rechtlich zulassig
ist, darf der Arbeitgeber sie verbieten.

In der Folge war auch der dritte Antrag auf Verhangung eines
Ordnungsgeldes gegenstandslos. Ein Versto3 gegen § 179 Abs. 2
SGB IX lag nicht vor, weil die Tatigkeit — entgegen der Auffassung
des ArbG — nicht zur gesetzlichen Aufgabenerfiillung gehorte.

Das LAG Miinchen stellte also klar: Die SBV darf Krankmeldun-
gen fiir andere nicht weiterleiten — auch nicht auf ausdriicklichen
Wunsch.

=2 FAZIT

Unterstiitzung ja — aber im klaren rechtlichen
Rahmen

Die Entscheidung des LAG Miinchen macht deutlich, dass

die SBV zwar eine wichtige und schiitzende Rolle in der
Dienststelle hat, ihre Aufgaben aber rechtlich klar um-
rissen sind. Die Unterstiitzung schwerbehinderter Men-
schen ist gesetzlich geregelt. Krankmeldungen diirfen Sie
nicht einfach weiterleiten.




Rechtsextreme Inhalte in sozialen Medien kénnen
Ihre Kollegen schnell den Beamtenstatus kosten

Soziale Medien zu nutzen ist fiir viele Menschen selbstverstandlich. Beamtinnen und Beamte soll-
ten allerdings sehr bewusst mit Inhalten umgehen, dort posten oder teilen. Denn politisch extreme
Positionen konnen den Beamtenstatus zu Recht massiv gefahrden.

Der Fall: Eine Steueranwarterin im Beamtenverhaltnis auf Wider-
ruf wurde durch ihren Dienstherrn — die Hamburger Finanzverwal-
tung — mit sofortiger Wirkung von der Fiihrung der Dienstgeschaf-
te ausgeschlossen. Der Dienstherr war aufgrund einer anonymen
Anzeige aus dem Kollegenkreis auf rechtsextreme Aktivitaten der
Beamtin aufmerksam geworden.

Grund fiir die Anzeige waren Social-Media-Videos auf der Platt-
form ,TT", in denen sie rechtsextreme Inhalte verbreitete bzw.
unterstlitzte. Unter anderem synchronisierte sie Liedtexte der
rechtsextremen Band ,Landser” und tanzte zu einem Lied mit
volksverhetzendem Inhalt. Es war deutlich zu sehen, wie sie die
rechtsextremen Liedtexte mitsang. Dafiir nutzte sie 3 Accounts,
einen mit der Bezeichnung ,Beamtin”. Zudem trug sie Kleidung
mit Symbolcharakter fir die rechtsextreme Szene.

Das Urteil: Das Verwaltungsgericht Hamburg bestatigte die MaB-
nahme (22.4.2025, Az. 14 E 775/25). Es sah in dem Verhalten der
Beamtin eine Verletzung der Verfassungstreuepflicht (§ 33 Abs. 1
Satz 3 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG)) sowie der auBerdienst-
lichen Wohlverhaltenspflicht (§ 34 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG). Die
Anordnung der sofortigen Vollziehung sei rechtmaBig, da das 6f-
fentliche Interesse an einem verfassungstreuen Dienstbetrieb das
private Interesse der Antragstellerin Giberwiege.

Das Gericht sah eine erhebliche Gefahrdung des Dienstbetriebs,
insbesondere durch mdgliche innerdienstliche Konflikte, einge-
schrankte Einsetzbarkeit und Vertrauensverlust in der Offentlich-
keit. Das wertete das Gericht als zwingende dienstliche Griinde
im Sinne von § 39 BeamtStG, der in solchen Fallen ein Verbot der
Flihrung der Dienstgeschéfte erlaube.

Die Richter stellten weiter fest, dass die Verbreitung rechtsextre-
mer Inhalte mit der Treuepflicht von Beamtinnen und Beamten
unvereinbar ist. Zwar sei die Meinungsfreiheit grundrechtlich ge-
schiitzt, sie finde jedoch ihre Schranken in den beamtenrechtli-
chen Pflichten (z. B. in §§ 34 und 39 BeamtStG).

Ein milderes Mittel als das Verbot der Dienstgeschafte sei nicht
ersichtlich gewesen. Daher habe der Dienstherr sein Ermessen bei
der Entscheidung fehlerfrei ausgelibt.

Ohne das Thema Rechtsextremismus in der Gesellschaft und im
offentlichen Dienst verharmlosen zu wollen, bleibt doch zu be-
denken, dass nicht jedes (einmalige) Teilen extremer politischer
Auffassungen gleich Zweifel an der Verfassungstreue rechtfertigt.
Manchmal ist es z. B. schlicht nicht nachzuvollziehende Naivitat
der Betroffenen. Als Personalrat sollten Sie auch diesen Aspekt
bedenken, wenn Sie mit solchen Vorfallen konfrontiert werden.
Insgesamt haben Sie 4 Optionen zum Thema Umgang mit Rechts-
extremismus und soziale Medien:

1. Sensibilisierung fiir Social-Media-Verhalten

Als Personalrat sollten Sie Beamtinnen und Beamte Uber die
dienstrechtlichen Konsequenzen auBerdienstlicher Aktivitaten
aufklaren — insbesondere bei 6ffentlichen AuBerungen in sozialen
Netzwerken. Auch private Accounts kdnnen dienstrechtlich rele-
vant sein, speziell, wenn ein Bezug zum Amt erkennbar ist.

2. Vertrauensschutz und Fiirsorgepflicht

Achten Sie darauf, dass bei Verdachtsmomenten keine Vorver-
urteilung durch den Dienstherrn erfolgt. Er muss den Sachverhalt
und die Intention der Betroffenen sorgféltig ermitteln. Ein ein-
maliger Vorfall ist vielleicht noch entschuldbar. Erstrecken sich
die Aktivitaten jedoch (iber einen langeren Zeitraum oder wer-
den verschiedene Medien genutzt oder liegen unterschiedliche
Aktivitaten vor, wird es fiir die Kollegen zu Recht sehr proble-
matisch. Gleichzeitig sollten Sie priifen, ob der Dienstherr seiner
Firsorgepflicht gerecht wird — etwa durch transparente Kommu-
nikation und faire Anhdrung.

3. Begleitung bei Disziplinar- und Widerrufsverfahren

Gerade bei Beamtenverhaltnissen auf Widerruf ist die Schwelle
fur MaBnahmen wie Entlassung oder Dienstenthebung niedriger.
Machen Sie als Personalrat betroffene Kolleginnen und Kollegen
friihzeitig auf rechtliche Konsequenzen aufmerksam.

4. Pravention durch Schulung

Es empfiehlt sich, regelmaBig Schulungen zu den Themen ,, Verfas-
sungstreue”, ,Wohlverhaltenspflicht” und ,Social Media im Be-
amtenverhdltnis” anzubieten — idealerweise in Zusammenarbeit
mit der Dienststelle. Sprechen Sie lhren Dienstherrn darauf an.



WISSENSWERT

Prozessrecht | Lesezeit 3 Minuten

nicht aus

3 Ubereinstimmende Zeugenaussagen reichen

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen hat entschieden, dass eine Kiindigung unwirksam ist
- obwohl gleich 3 Zeugen behauptet hatten, die Ubergabe persénlich miterlebt zu haben (26.5.2025,
Az. 4 SLa 442/24). Das Gericht hielt die Aussagen der Zeugen nicht fiir glaubwiirdig. Es berief sich
dabei auf Erkenntnisse aus der forensischen Aussagepsychologie — einer Methode, mit der Aussa-
gen auf ihren Wahrheitsgehalt gepriift werden kénnen.

Diese Methode stammt urspriinglich aus dem Strafrecht, kann
aber auch im Arbeitsrecht angewendet werden.

Der Fall: Eine Mitarbeiterin hatte Kiindigungsschutzklage einge-
reicht. Sie war der Meinung, dass ihr Arbeitgeber ihr keine wirk-
same Kiindigung Ubergeben habe. Der Arbeitgeber behauptete
das Gegenteil: Am 24.10.2023 sei die Kiindigung im Beisein von
3 Mitarbeitenden iibergeben worden. Die Arbeitnehmerin habe
die Annahme der Kiindigung verweigert. Darauthin sei das Schrei-
ben einfach auf ihren Schreibtisch gelegt worden.

Zur Unterstlitzung dieser Darstellung benannte der Arbeitgeber
3 Zeugen. Alle 3 sagten aus, sie seien dabei gewesen, als der Ge-
schaftsfiihrer der Klagerin die Kiindigung tibergeben wollte. Und
alle 3 beschrieben die Situation ahnlich: wer wo stand, wie die
Arbeitnehmerin reagiert hatte — oder besser gesagt: nicht reagiert
hatte.

Aussagen waren zu ahnlich

Das Urteil: Doch genau deshalb kamen dem Arbeitsgericht (ArbG)
Zweifel. Die 3 Aussagen waren sich im Kern sehr ahnlich. Es fehlten
jedoch Hinweise darauf, dass die Zeugen das Geschehen wirklich
individuell erlebt hatten. Die Arbeitnehmerin selbst kam in ihren
Aussagen kaum vor. Niemand beschrieb eine emotionale Reaktion
auf die Kiindigung — obwohl 4 Personen gleichzeitig ihr Biiro be-
treten hatten, um ihr ein solch einschneidendes Schreiben zu iiber-
geben. Eine derartige Situation hatte bei den meisten Menschen
zumindest eine sichtbare Reaktion ausgeldst.

Deshalb waren die Richter nicht lberzeugt, dass die Kiindigung
tatsachlich ibergeben wurde — auch wenn 3 Personen etwas an-
deres behaupteten.

Das LAG bestatigte die Entscheidung der Vorinstanz. Es erklarte,
dass das ArbG korrekt gearbeitet habe und die Aussagen der Zeu-
gen zu Recht nicht als glaubwiirdig bewertet worden seien. Dabei
stiitzte sich das Gericht auf Erkenntnisse aus der sogenannten fo-
rensischen Aussagepsychologie. Diese kommt eigentlich aus dem
Strafrecht, wird aber auch im Arbeitsrecht immer wichtiger, wenn
es um die Bewertung von Zeugenaussagen geht.

So ging das Gericht vor

Kern dieser Methode ist: Aussagen miissen anhand bestimmter
Kriterien gepriift werden. Dazu zahlen sogenannte ,Realkenn-
zeichen”. Diese sollen zeigen, ob eine Aussage auf einer echten
Erinnerung beruht oder ob sie eher konstruiert wirkt.

Solche Merkmale kénnen zum Beispiel sein: personliche Eindriicke,
eine lebendige Schilderung, spontane Nebenbemerkungen oder
Widerspriiche, wie sie sich aus echten Erinnerungen ergeben.
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Fehlen solche Merkmale, spricht das gegen die Glaubwiirdigkeit
einer Aussage — selbst wenn sie auf den ersten Blick logisch und
vollstandig erscheint.

Das LAG hielt fest: Die 3 Zeugen hatten sich bei ihrer Darstellung
zu sehr auf die genaue Position der Beteiligten im Raum konzent-
riert — also darauf, wer wo stand. Diese Angaben wirkten auswen-
dig gelernt und wenig lebendig. Es fehlten Hinweise auf individu-
elle Wahrnehmung, wie sie bei echten Erinnerungen Ublich sind.

Die Klagerin als eigentliche Hauptperson des Geschehens kam
in keiner der Aussagen spiirbar vor. lhre Reaktion — ob erstaunt,
wiitend oder (iberrascht — wurde nicht beschrieben. Das hielt das
Gericht fiir unglaubwiirdig.

Die Berufung des Arbeitgebers wurde deshalb abgewiesen. Eine
Revision lieB das Gericht nicht zu — das Urteil ist damit rechts-
kraftig.

=2 FAZIT

Keine Angst vor Zeugenaussagen

Das Urteil zeigt deutlich, dass auch mehrere iibereinstim-
mende Zeugenaussagen ein Gericht nicht automatisch
tiberzeugen. Entscheidend ist, wie glaubhaft und nach-
vollziehbar die Aussagen sind. Dafiir nutzt das Gericht
Kriterien aus der Aussagepsychologie. Aussagen miissen
~echt”, also auf personlichen Eindriicken beruhend, wir-
ken. Fehlen solche Merkmale, konnen sogar 3 Zeugen mit
gleichlautenden Aussagen nicht iiberzeugen.

Was bedeutet das fiir lhre Arbeit als Personalrat?

¢ Achten Sie bei Streitigkeiten, bei denen Zeugenaussagen
eine Rolle spielen, nicht nur auf die Anzahl der Zeugen,
sondern auch auf die Qualitat der Aussagen.

e Machen Sie sich bewusst, dass Gerichte individuelle, lebendi-
ge und personliche Eindriicke erwarten — nicht nur gleichfor-
mige Wiederholungen.

¢ Wenn Kolleginnen und Kollegen Sie um Hilfe bitten, weil
sie sich auf Zeugenaussagen stiitzen wollen, weisen Sie auf
die Bedeutung von glaubwiirdigen, personlich geschilderten
Erinnerungen hin.

e Unterstiitzen Sie Betroffene dabei, sich so konkret und erleb-
nisnah wie méglich an die Situation zu erinnern.

Denn: Die Wahrheit zahlt — aber sie muss auch nachvollziehbar
erzahlt werden.



Gremienwechsel | Lesezeit 3 Minuten

Frage: Ich wende mich heute mit der Frage an Sie, ob das derzeit
bestehende Gremium fiir das nachfolgende Gremium die Perso-
nalratssitzungsprotokolle in vollem Umfang tibergeben muss. Diir-
fen bestimmte Teile, wie zum Beispiel der Bericht des Personalrats-
vorsitzenden, geschwarzt werden?

Maria Markatou: Eine ordentliche Ubergabe beim
Gremienwechsel ist sehr wichtig.

Wenn die Amtszeit eines Personalrats endet, Gibernimmt ein neues
Gremium. Damit der neue Personalrat handlungsfahig ist, braucht
er alle wichtigen Unterlagen. In der Praxis kommt jedoch immer
wieder die Frage auf: Miissen Protokolle wirklich komplett tiber-
geben werden? Oder diirfen bestimmte Inhalte — etwa der Bericht
der oder des Vorsitzenden — geschwarzt werden?

Was der alte Personalrat dem neuen libergeben
muss — und was nicht geschwarzt werden darf

Ein Gremienwechsel darf nicht dazu fiihren, dass wichtige In-
formationen verloren gehen. Der Personalrat ist ein dauerhaftes
Organ, auch wenn sich seine Zusammensetzung andert. Damit
der neue Personalrat seine Aufgaben sofort wahrnehmen kann,
braucht er vollstdndige Unterlagen — ohne Liicken, ohne Schwar-
zungen.

Der alte Personalrat hat deshalb die Pflicht, alle relevanten Unter-
lagen vollstandig zu libergeben. Nur so ist eine kontinuierliche
und verlassliche Interessenvertretung mdglich.

Diese Unterlagen miissen iibergeben werden
1. Dienstvereinbarungen

Alle giiltigen Dienstvereinbarungen, die mit der Dienststellenlei-
tung abgeschlossen wurden, gehdren zur Ubergabe. Sie regeln
verbindlich viele Fragen des Arbeitsalltags.

2. Protokolle der Personalratssitzungen

Ein besonders wichtiger Punkt: Die Protokolle aller Sitzungen wah-
rend der Amtszeit miissen Uibergeben werden. Sie dokumentieren
die Diskussionen und Beschliisse des alten Gremiums und geben
dem neuen Personalrat Orientierung.

3. Wahlunterlagen

Dazu gehdren Wahlausschreiben, Vorschlagslisten, Wahlnieder-
schrift und weitere Unterlagen aus dem letzten Wahlverfahren.
Sie dokumentieren die Legitimation des Gremiums und konnen fir
spatere Fragen wichtig sein.

4. Informationen zu laufenden Verfahren und Themen

Der neue Personalrat muss wissen, welche Themen aktuell sind —
z.B. laufende Beteiligungsverfahren, geplante organisatorische
Veranderungen, offene Beschwerden oder aktuelle Eingaben von
Beschéftigten.

5. Schriftverkehr und sonstige Unterlagen

Auch wichtige Schreiben an die oder von der Dienststellenleitung,
interne Memos oder Antworten auf Anfragen von Beschaftigten
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»Durfen Teile von Personalratsunterlagen vor der
Ubergabe geschwarzt werden?”

gehéren zur Ubergabe — jedenfalls dann, wenn sie fiir die Gre-
mienarbeit von Bedeutung sind.

Was ist mit geschwarzten Protokollen?

Immer wieder wird versucht, bestimmte Inhalte in Protokollen zu
schwarzen — zum Beispiel, weil es sich um einen persénlichen Be-
richt der oder des Vorsitzenden handelt oder weil das alte Gre-
mium einzelne Inhalte als , vertraulich” einstuft.

Doch das ist so nicht zulassig. Die Protokolle sind kein persén-
liches Eigentum einzelner Mitglieder oder der oder des Vorsitzen-
den. Sie sind Unterlagen des Personalrats als Ganzem — und damit
gehdren sie auch vollstandig dem nachfolgenden Gremium.

Der Bericht der oder des Vorsitzenden ist regelmaBig Bestand-
teil der Sitzung und Teil der Gremieninformation. Auch dieser
Abschnitt darf deshalb nicht geschwarzt werden. Es sei denn, es
handelt sich um Informationen, die mit der eigentlichen Personal-
ratsarbeit nichts zu tun haben — etwa rein private Inhalte. Solche
Félle sind aber sehr selten.

Warum eine vollstindige Ubergabe so wichtig ist

Die Protokolle zeigen dem neuen Gremium, welche Themen be-
sprochen wurden, welche Beschliisse gefasst wurden und wie
bestimmte Entwicklungen zu bewerten sind. Wer sie kiirzt oder
schwarzt, nimmt dem neuen Personalrat die Mdglichkeit, sich ein
umfassendes Bild zu machen — und gefahrdet damit die Arbeits-
fahigkeit des Gremiums.

Was tun bei Liicken oder Schwarzungen?

Wenn der neue Personalrat feststellt, dass Protokolle oder andere
Unterlagen geschwarzt oder unvollstandig sind, sollte er zunachst
das Gesprach mit dem alten Gremium suchen — sofern dieses noch
existiert. Ziel sollte immer eine einvernehmliche Nachbesserung sein.

Bleiben Unterlagen unvollstandig oder sind sie nicht mehr kor-
rigierbar, kann der neue Personalrat dies dokumentieren — etwa
durch eine Notiz im eigenen Protokoll. Eine rechtliche Auseinan-
dersetzung — etwa vor dem Verwaltungsgericht — ist theoretisch
maglich, aber in der Praxis selten und meist wenig erfolgverspre-
chend, wenn der alte Personalrat nicht mehr im Amt ist.

Deshalb gilt: Am besten ist es, rechtzeitig klare Absprachen iber
die Ubergabe zu treffen — moglichst noch vor Ende der Amtszeit.

=2 FAZIT

Unterlagen sind ohne Streichungen zu
iibergeben

Ein neuer Personalrat kann nur dann gut arbeiten, wenn
er vollstandig iiber alle relevanten Vorgange informiert
ist. Die wichtigste Grundlage dafiir: die vollstandige und
ungeschwirzte Ubergabe der Unterlagen durch das alte
Gremium.

PERSONALRAT AKTUELL 1 1



HATTEN SIE'S GEWUSST?

Zugang zur Dienststelle | Lesezeit 1 Minute

Darf der Personalrat abends ins Dienstgebaude?

Personalratssitzungen finden normalerweise wahrend der Arbeitszeit statt. Es ist aber moglich,
dass Sitzungen auch abends oder auBerhalb der reguldren Zeiten stattfinden, wenn es fiir die Arbeit
notig ist. Grundsatzlich haben Sie als Personalrat dann auch das Recht, die Dienststelle zu betreten.

Zwar finden Personalratssitzungen laut § 38 Bundespersonalver-
tretungsgesetz in der Regel wahrend der Arbeitszeit statt, aber es
ist durchaus (iblich, dass Sitzungen auch abends oder auBerhalb
der reguldren Arbeitszeiten anberaumt werden — insbesondere,
wenn es um die Wahrnehmung von Aufgaben geht, die nicht nur
die Arbeitszeit der Mitglieder betreffen.

Dienstherr darf Zugang einschranken

Die Dienststellenleitung kann den Zugang allerdings einschran-
ken, wenn es wichtige Griinde gibt, etwa ein Sicherheitskonzept
oder organisatorische Belange. Dabei muss sie das Recht des
Personalrats auf Zugang mit den Interessen der Dienststelle ab-
wagen. Eine vollige Verweigerung des Zugangs ist jedoch nur in
Ausnahmefallen zuléssig.

In jedem Fall ist der Personalrat friihzeitig zu informieren und an
der Suche nach tragfahigen Losungen zu beteiligen.

Planen Sie als Personalrat lhre Sitzungen so, dass der Ablauf in
der Dienststelle mdglichst wenig gestort wird. Gleichzeitig darf die

Zugangsbeschrankung nicht dazu
fihren, dass der Personalrat seine
Arbeit nicht mehr erledigen kann.

VG-Urteil starkt Dienststellen

Im Jahr 2023 entschied das Verwal-
tungsgericht Mainz, dass ein Perso-
nalratsvorsitzender keinen Anspruch
auf 24/7-Zugang zum Dienstgeb&u-
de hat. Die Behorde darf den Zutritt
auf festgelegte Zeiten beschranken,
wenn die Personalratsarbeit dennoch
maglich ist (10.1.2023, Az. 5 K 353/22.
MZ).

Fazit und Empfehlung

Planen Sie Sitzungen mdglichst innerhalb der Dienstzeiten und
klaren Sie Zugangsregelungen friihzeitig mit der Dienststellenlei-
tung. Im Zweifel holen Sie rechtlichen Rat ein.

Service-Tipp:
Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Maria Markatou steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um lhre
Personalratsarbeit zur Verfiigung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an markatou@mitbestimmung-heute.de

Das lesen Sie
in der nachsten
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